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T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Betreff 

1 Bericht aus der letzten Sitzung  

2 Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte 

 a) Lückenschluss Fuß- und Radweg Schäferweg 

 b) Ausbau der Sperrung der Straße „Gut Leye"  

 c) Stand Abriss Bauruine am Rubbenbruchsee bzw. Bauvorhaben Barenteich 1  

 d) Überhang von Hecken, Sträuchern, etc. von Privatgrundstücken auf öffentliche  
Wege 

 e) Wiederherstellung des Stauwerks am Rubbenbruchsee - Ausgang zum Landwehr-
bach 

 f) Straßenreinigungsgebühren für zusätzliche variable Reinigungsgänge (Reinigungs-
klasse V04) 

 g) Pläne zur Bebauung des ehemaligen Spielplatzes am Holtkämpers Weg? 

 h) Sachstand zum Vorschlag für einen Zebrastreifen an der Wersener Landstraße in 
Höhe der Straßen Gut Leye/In der Strothe 

 i) Zugewachsener Fluchtweg an der Überführung L 88 in Höhe Leyer Straße / Garten-
abfallplatz 

 j) Naturdenkmale - Auflagen für Grundstückseigentümer 

 k) Geänderte Satzung „Erhebung von Sondernutzungsgebühren bei Veranstaltungen 
im öffentlichen Raum“ 

 l) Probleme mit dem Schülerbusverkehr in Atter   

3 Stadtentwicklung im Dialog 

 a) Verfahren zur Umbenennung von historisch belasteten Straßennamen: Vorschläge 
für Neubenennung der Giesberg-Bergerhoff-Straße (zu Beginn der Sitzung) 

 b) Wohnungseinbrüche - Sind Sie in Ihrem Stadtteil noch sicher? (zu Beginn der Sitzung) 

4 Anregungen und Wünsche (aus der Sitzung) 

 a) Ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Erich Gaertner 

 b) Kosten der Schülerbeförderung 

 c) Buslinienführung in Atter Ortskern 
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Frau Strangmann begrüßt ca. 35 Bürgerinnen und Bürger sowie das weitere anwesende 
Ratsmitglied - Herrn Panzer - und stellt die Verwaltungsvertreter vor. 
 
 
Die Tagesordnungspunkte 3a und 3b werden zu Beginn der Sitzung behandelt. 
 
 

1. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 b) Wohnungseinbrüche - Sind Sie in Ihrem Stadtteil noch sicher? 

Herr KHK Schmitz vom Präventionsteam der Polizeidirektion Osnabrück berichtet anhand 
einer Präsentation zu dem Thema. Wie aus Folie 4 ersichtlich, gibt es bei Wohnungseinbrü-
chen keinen „Brennpunkt“ im Stadtgebiet. Wichtig seien die Maßnahmen zur Prävention. Im 
Jahr 2016 gab es bei den Einbrüchen einen Anteil von 40 % an Fehlversuchen. Es gebe 
leider einer geringe Aufklärungsquote von ca. 15 bis 20 %, da die Täter kaum Spuren hinter-
ließen.   
 
Herr Schmitz erläutert die Arbeit der ZEG WEG (Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungsein-
bruchdiebstahl, siehe Folie 7) und teilt mit, dass bereits gute Erfolge bei der Ermittlung von 
Tätern verzeichnen werden konnten. 
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können beim Präventionsteam der Polizei eine Bera-
tung für die eigenen Wohnung / Gebäude vor Ort verabreden. 
 
Abschließend appelliert Herr Schmitz an die Besucher, keine Scheu zu haben, bei auffälligen 
Personen oder Kraftfahrzeugen (ggf. Kennzeichen notieren) die „110“ anzurufen (weitere 
Kontaktdaten siehe Folie 9). Die Polizei sei angewiesen auf die Unterstützung der Anwohner. 
Die Hinweise würden auch dazu beitragen, Täterprofile zu erstellen.  
 
Am Samstag, 28./Sonntag, 29. Oktober 2017 (jeweils 10 bis 17 Uhr) findet in den Räumlich-
keiten der Sparkasse Osnabrück (Wittekindstraße 17-19) eine Einbruchschutzmesse statt. 
Weitere Informationen siehe www.einbruchschutzmesse.de.  
 
Im Sitzungsraum sind für die Besucher verschiedene Flyer zu dem Thema ausgelegt. 

http://www.einbruchschutzmesse.de/
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3 a) Verfahren zur Umbenennung von historisch belasteten Straßennamen:  
 Vorschläge für Neubenennung der Giesberg-Bergerhoff-Straße 

Frau Grewe berichtet, dass am Dienstag, 12. September 2017, im Stadtteiltreff Atterkirche 
eine Informationsveranstaltung über die Gründe der Umbenennung und über die Konse-
quenzen für die Anwohner stattfand. In der heutigen Sitzung des Bürgerforums können Vor-
schläge für die Neubenennung der Straße eingereicht werden.  
 
Mit Ratsbeschluss vom 30.05.20171 wurde das Verfahren zur Umbenennung historisch be-
lasteter Straßennamen eingeleitet. Zurzeit würden in den jeweiligen Stadtteilen Informations-
veranstaltungen durchgeführt. Vorschläge für eine Neubenennung, aber auch Einwände 
können direkt bei der Verwaltung eingereicht werden. Voraussichtlich im Frühjahr 2018 wer-
de der Rat der Stadt Osnabrück über eine Neubenennung der Straßen entscheiden.  
 
Für eine Neubenennung in Atter wurde bereits Hermann Siegert vorgeschlagen, der sich 
lange Jahre sehr für Atter engagiert habe.  
 
Ein weiterer Vorschlag zur Straßenbenennung wird in der Sitzung vorgetragen und erläutert: 
Frida Schröer, ein Opfer der Krankenmorde im Nationalsozialismus. 
 
In der Diskussion werden von mehreren Besuchern Argumente für bzw. gegen eine Neube-
nennung der Straße angeführt, zum Teil basierend auf den Schilderungen und Erfahrungen 
früherer Familienmitglieder. 
 
Frau Grewe erläutert, dass es bei allen in Frage stehenden Personen Widersprüche gebe. 
Die Benennung einer Straße sei eine Ehrung der Person. Hier müsse man sich die Frage 
stellen, ob dies aufgrund der Aktivitäten während der NS-Zeit weiterhin angemessen sei. 
 
 

2. Bericht aus der letzten Sitzung (TOP 1) 

 
Frau Strangmann verliest den Bericht aus der letzten Sitzung am 28.02.2017 mit den Stel-
lungnahmen der Fachdienststellen zu den Anfragen und Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger (siehe Anlage). Der Bericht wurde vor Sitzungsbeginn für die Besucher ausgelegt.  
 
zu TOP 1a) Nr. 2 (Wersener Landstraße - Maßnahmen gegen Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen) merkt Frau Niemann an, dass Kfz-Fahrer das Messfahrzeug frühzeitig sehen, ab-
bremsen und wieder beschleunigen würden. 
 
Herr Schürings erläutert, dass bestimmte Voraussetzungen für Geschwindigkeitsmessungen 
erfüllt sein müssten, z. B. ein Standort des Messfahrzeuges parallel zur Fahrbahn und eine 
gerade Messstrecke in Fahrtrichtung. Sonst können keine Bußgelder verhängt werden. Das 
Thema wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt beraten. Eine andere Mög-
lichkeit sei nicht vorhanden. Nicht alle Verkehrsteilnehmer würden diese Straße regelmäßig 
befahren. Für diesen Straßenabschnitt mit den Wohngebäuden werde eine Verbesserung 
der Situation erwartet. 
 

                                                
1
 siehe Tagesordnungspunkt Ö 5.3; die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinformationssystem 

der Stadt Osnabrück unter www.osnabrueck.de/ris  
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3. Von Bürgern etc. angemeldete Tagesordnungspunkte (TOP 2)  

 
2 a) Lückenschluss Fuß- und Radweg Schäferweg 

Herr Uthmann schlägt vor, den im Bebauungsplan Nr. 250 - Ortskern Atter - vorgesehenen 
Fuß- und Radweg hinter den Häusern am Schäferweg zwischen dem Grasmückenweg und 
dem Grundstück Eikesberg 26/Friedhof Atter herzustellen. Fußgänger und Radfahrer kom-
mend aus Atterfeld bzw. Strothesiedlung werden dann nicht mehr über die Straßen Grasmü-
ckenweg und Bramkamp umgeleitet. Ein fußläufiger durchgängiger Rundweg um den Orts-
kern Atter erhöht die Wohnqualität. 
Weiterhin wird vorgeschlagen, die nicht mehr benötigten Friedhofserweiterungsflächen zu 
veräußern und in dringend benötigtes Bauland umzuwandeln. Der Erlös sollte zur Finanzie-
rung des Wegebaus verwendet werden. 
 
Herr Uthmann erläutert seinen Antrag anhand einer Präsentation.  
 
Herr Schürings dankt für den Vorschlag mit der ausführlichen Begründung und dem Finan-
zierungsvorschlag.  
 
Ein Bürger sagt, dass keine weiteren Häuser gebaut werden sollten. 
 
Eine Bürgerin hält ausreichend Rad- und Fußwege im Leyer Holz für vorhanden. 
 
Eine weitere Bürgerin befürchtet, dass die mit der Wohnbebauung verbundene Zunahme des 
Verkehrs weitere Belastungen für die Anwohner mit sich bringen würde. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Die vorgeschlagene Rad- und 
Fußwegverbindung hinter den Häusern am Schäferweg zwischen dem Grasmückenweg und 
dem Grundstück Eikesberg 26/Friedhof Atter wäre als Alternativroute zur Straße Eikesberg 
gut geeignet. Im Radverkehrsnetz des aktuellen Radverkehrsplan 2030 ist die Verbindung 
als „Veloroute“ - Netzlücke dargestellt. Für die Planung und Umsetzung sind bisher aller-
dings keine Mittel eingeplant. 
 
Zum Vorschlag der Finanzierung erläutert Herr Schürings, dass es sich nicht um eine 
zweckgebundene Einnahme handelt würde, sondern die Gelder im allgemeinen Haushalt 
vereinnahme würden. Er bestätigt, dass die Friedhofserweiterungsfläche nicht mehr benötigt 
werde durch eine Veränderung der Bestattungskultur und den Trend zu Urnen- statt Erdbe-
stattungen.  
 
Die Frage einer möglichen Umplanung der Friedhofserweiterungsfläche Atter in eine Wohn-
baufläche wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gestellt und seitens der Ver-
waltung negativ beurteilt. 
 

 Die verkehrliche Erreichbarkeit dieses Bereichs über den Straßenverlauf Eikesberg wird 
als schwierig bzw. dessen Herstellung als kostenintensiv und damit negativ beurteilt. 

 

 Die im Flächennutzungsplan dargestellte Friedhofserweiterungsfläche kann unter städte-
baulichen Aspekten nur für freiraumbezogene Nutzungen und nicht für Siedlungsentwick-
lung" empfohlen werden. 

 

 Randbereiche dieser Fläche liegen im Landschaftsschutzgebiet. 
 

 Sollte die bestehende Waldfläche nicht für die im Bebauungsplan planungsrechtlich abge-
sicherten Zwecke der Friedhofserweiterung umgewandelt werden, wird eine Walderhal-
tung als vordringlich bewertet. 
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Seitens der Besucher gibt es für diese Stellungnahme Zustimmung durch Beifall. 
 
Frau Strangmann dankt dem Antragsteller für das Engagement und die Vorschläge. Die 
Radwegeplanung werde mit berücksichtigt. Sie befürwortet diese, mit der eine emissionsfreie 
Bewegung gefördert werde.  
  
Die Besucher äußern ihre Zustimmung durch Beifall. 
 
Auf den Hinweis einer Bürgerin, dass man mit dem Rad auch durch die Wohnstraßen fahren 
könne, erläutert Herr Schürings, dass sich mit dem geplanten Wegeabschnitt ein attraktiver 
Weg entstehe und eine alternative Fahrstrecke.  
 
Eine Bürgerin fragt, ob bei steigender Einwohnerzahl die Friedhofserweiterungsflächen nicht 
doch benötigt würden. 
 
Herr Fillep berichtet, dass aufgrund der veränderten Bestattungskultur und des Trends zur 
Urnenbestattung wesentlich weniger Fläche für die Grabstellen benötigt werde. Es gebe da-
her einen großen Überhang an Flächen auf den Osnabrücker Friedhöfen.  
 
Frau Strangmann erläutert, dass der Rat der Stadt wie auch die Verwaltung die Friedhofskul-
tur erhalten wolle. Daher gebe es in den Stadtteilen weiterhin Friedhöfe, die fußläufig zu er-
reichen sind, auch wenn die Unterhaltung der 13 Friedhöfe (11 aktive und 2 inaktive) höhe-
ren Aufwand mit sich brächte. 
 
2 b) Ausbau der Sperrung der Straße „Gut Leye" 

Herr Hunsche teilt mit, dass die Sperrung der Straße "Gut Leye" in der Vergangenheit durch 
Vandalismus zerstört worden ist. Die Stadt hat schnell reagiert und die Absperrung erneuert - 
dafür ausdrücklich herzlichen Dank. Bei der Erneuerung der Absperrung wurde auch so-
gleich ein "Schleichweg" um die Absperrung herum mit einem Pfahl versehen. Leider war 
diese Maßnahme nicht ausreichend, denn es ist sofort wieder ein neuer "Schleichweg" ent-
standen. 
 
Herr Hunsche teilt mit, dass die Angelegenheit bereits erledigt wurde (siehe u. a. Stellung-
nahme) und dankt der Verwaltung. 
 
Stellungnahme des Osnabrücker ServiceBetrieb zu Protokoll: Die Situation wurde vom OSB 
vor Ort geprüft. Es wurde beschlossen, zwecks Sperrung des neu entstandenen Schleich-
weges, dort drei große Findlinge zu platzieren, damit die Umfahrungsmöglichkeit wirksam 
unterbunden wird. Diese Maßnahme wurde mit dem Eigentümer des Waldes bereits abge-
stimmt. 
 
2 c) Stand Abriss Bauruine am Rubbenbruchsee bzw. Bauvorhaben Barenteich 1  

Herr Hunsche führt aus, dass seit 10 Jahre keine Tätigkeit auf der Baustelle zu verzeichnen 
ist und die Baugenehmigung verfallen ist. Die Ruine "verschandelt" ein wichtiges Naherho-
lungsgebiet und stellt eine Gefahr für spielende Kinder dar. Er fragt, warum diese Bauruine 
noch nicht abgerissen worden ist. 
Herr Lingemann befürwortet eine Mediation zwischen den Streitparteien, damit ersichtlich 
wird, welche Schritte seitens der Stadt (d. h. Stadtverwaltung und Stadtrat) unternommen 
werden oder wurden, den bestehenden Rechtsstreit beizulegen. 
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Am 07.04.2016 hat die Verwaltung 
eine bauaufsichtliche Verfügung zum Rückbau des Hotelrohbaus erlassen. Der hiergegen 
eingelegte Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 18.08.2016 zurückgewiesen. 
Daraufhin hat der Eigentümer am 20.09.2016 Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben. 
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Die Stadt Osnabrück hat beantragt, die Klage abzuweisen. Ein Termin zur mündlichen Ver-
handlung wurde vom Verwaltungsgericht Osnabrück noch nicht anberaumt.  
 
Mit der Anregung von Herrn Lingemann, eine außergerichtliche Mediation durchzuführen, hat 
sich der Verwaltungsausschuss der Stadt Osnabrück - als zweithöchstes Gremium nach 
dem Rat - in seiner Sitzung am 05.09.2017 befasst. Die Durchführung eines außergerichtli-
chen Mediationsverfahrens wurde mehrheitlich abgelehnt.  
 
In der nachfolgenden Diskussion werden von mehreren Personen verschiedene Sichtweisen 
zu diesem Thema dargelegt. 
 
Frau Strangmann weist darauf hin, dass ein Mediationsverfahren auch im Rahmen eines 
Güterichterverfahrens vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück erfolgen könne. 
 
Herr Panzer führt aus, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 29.01.2015 
mehrheitlich den Abriss der Bauruine beschlossen habe, sofern keine gültige Baugenehmi-
gung mehr vorliegt.2 Man habe jahrelang mit den Eigentümern des Grundstücks kommuni-
ziert, aber keine Lösung gefunden. Nun sei die Angelegenheit Sache der Gerichte. 
 
Frau Niemann sieht die Stadt Osnabrück in der Pflicht, eine vernünftige Lösung zu suchen 
und das Projekt nicht zu blockieren. 
 
Frau Strangmann führt aus, dass der Rat der Stadt Osnabrück zweifellos an einer Lösung 
interessiert sei und dabei die verschiedenen Aspekte abwägen müsse. 
 
Ein Bürger fragt nach dem Sachstand zum Bebauungsplan Nr. 559 - Rubbenbruchweg. Am 
29.01.2015 gab es in der Sitzung des Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt einen 
Beschluss zum weiteren Vorgehen. 
 
Hierzu erläutert Herr Schürings, dass sich leider bei der Bearbeitung eine zeitliche Verzöge-
rung ergeben habe durch Personalwechsel und zusätzliche, neue Projekte in der Bauleitpla-
nung. Darüber hinaus mussten verschiedene Gutachten zu dem Bebauungsplan erarbeitet 
werden. Im Frühjahr 2018 soll dem Rat ein Entwurf vorgelegt werden, der dann erneut öf-
fentlich ausgelegt werde. Danach würde vom Rat der Stadt der Satzungsbeschluss zum Be-
bauungsplan gefasst werden können. 
 
2 d) Überhang von Hecken, Sträuchern, etc. von Privatgrundstücken auf öffentliche 
 Wege 

Herr Meier berichtet, dass in mehreren Stadtteilen Hecken, Sträucher, Büsche, etc. von Pri-
vatgrundgrundstücken auf angrenzende öffentliche Wege, zumeist Gehsteige, wachsen. 
Teilweise ist deren Überhang so groß, dass der jeweilige Gehsteig in dessen kompletter 
Breite überwachsen wird. In der Winterzeit erfolgt von Grundstückseigentümern keine Besei-
tigung von Schnee und Eis, da die Wege ohnehin zugewachsen sind. In der Folge müssen 
Fußgänger, Mütter mit Kinderwagen, kleine Kinder mit Fahrrädern etc. auf die Straße aus-
weichen. 
 
Herr Fillep trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: In Gehwege hineinwachsenden He-
cken, Sträucher und Büsche sind vielerorts festzustellen. Nicht in jedem Fall stellt dieses 
eine Gefahr dar bzw. begründet eine solche Situation nicht automatisch ein Tätigwerden der 
Stadt. 
 
Entsprechende Regelungen hierzu sind in § 5 der Verordnung über die Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Osnabrück enthalten: 

                                                
2
 siehe Tagesordnungspunkt  Ö 6.1 der Sitzung; die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinfor-

mationssystem der Stadt Osnabrück unter www.osnabrueck.de/ris 
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In Verkehrsflächen hineinragende Zweige von Bäumen und Sträuchern müssen bis zur 
Höhe von 2,50 m, über Verkehrsflächen die mit Fahrzeugen befahren werden, bis zur Hö-
he von 4,50 m von der oder dem Verantwortlichen beseitigt werden, wenn hierdurch eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit entsteht. Gleiches gilt für trockene Äste oder Zweige 
über Verkehrsflächen sowie für Pflanzen, die in Verkehrsflächen hineinwachsen. 

 
Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ergibt sich dann, wenn der Gehweg nicht mehr in 
der vorgesehenen Form genutzt werden kann mit der Folge, dass der Fußgänger auf die 
Fahrbahn oder andere Straßenteile ausweichen muss. Dieses ist immer der Fall, wenn 
Zweige zu tief hängen. Bei seitlich in den Gehwegbereich hineinragenden Zweigen ist eine 
individuelle Einzelfallentscheidung zu treffen, ob ein Einschreiten verhältnismäßig ist. Hier 
spielen u.a. die Restgehwegbreite und die Fußgängerfrequenz eine Rolle. 
 
Eine flächendeckende Kontrolle derartiger Situationen ist seitens der Stadt nicht möglich. In 
der Regel erfolgen hier Hinweise aus der Bürgerschaft, meist über EMSOS, dem Ereignis-
MeldeSystem der Stadt Osnabrück.3 Gleiches gilt bei der Missachtung der Räumpflichten im 
Rahmen des Winterdienstes. 
 
Eine Bürgerin spricht die Meldungen über das EMSOS an. Ihr wurde mitgeteilt, dass Brenn-
nesseln an Wegerändern im Rahmen der regelmäßigen Pflegearbeiten entfernt würden, aber 
ein konkreter Termin wurde nicht genannt. 
 
Herr Schröder berichtet, dass über das EMSOS schnell und unkompliziert Meldungen an den 
Osnabrücker ServiceBetrieb gegeben werden können. Im OSB würden die Arbeitseinsätze 
koordiniert und überprüft. Gerade in der Sommerzeit könnten solche Arbeiten nicht immer 
sofort erledigt werden bzw. würden ähnliche Aufträge zusammengefasst, so dass im Vorfeld 
kein genauer Termin für jede einzelne Meldung genannt werden könne. 
 
Ein Bürger führt aus, dass in Atter Ortskern an den Wegen zur Grundschule, zur Kita und zur 
Bushaltestelle viele Brennnesseln wachsen. Die Wege seien teilweise durch die Leitplanke 
zur Leyer Straße hin abgegrenzt und somit relativ schmal. Daher sollte dort öfter eine Grün-
pflege durchgeführt werden.  
 
Herr Schröder erläutert, dass für solche Arbeiten demnächst neue Geräte eingesetzt würden. 
 
Ein Bürger lobt ausdrücklich die Frühjahrsbepflanzung an der Wersener Landstraße (siehe 
auch TOP 2f) und hofft, dass sie im nächsten Frühjahr wiederum so attraktiv aufblüht.  
 
Diese Aussage wird von den Besuchern mit Beifall unterstützt. 
 
2 e) Wiederherstellung des Stauwerks am Rubbenbruchsee - Ausgang zum  
 Landwehrbach 

Herr Büttner trägt vor, dass mit Fertigstellung des Rubbenbruchsees am Ausgang zum 
Landwehrbach ein Stauwerk errichtet wurde, damit der See als sogenanntes Regenrückhal-
tebecken seinen Zweck erfüllen kann. Dadurch wurde in früheren Jahren der See bei starken 
Regenfällen durchaus mal bis 50-80 cm aufgestaut und in den nachfolgenden Tagen konnte 
das Wasser langsam wieder abfließen (nach dem Prinzip eines Regenrückhaltebeckens). 
Dadurch wurden riesige Wassermassen zurück gehalten. In letzter Zeit steht von dem ehe-
maligen Stauwerk so gut wie gar nichts mehr. Dadurch kann das Wasser ungehindert in den 
Landwehrbach abfließen und es kam immer wieder bei Hochwasser vor, dass sich das Was-

                                                
3 EMSOS, das EreignisMeldeSystem der Stadt Osnabrück ist über die Homepage der Stadt Osnab-

rück unter www.osnabrueck.de/emsos bzw. unter dem folgenden Link erreichbar: 
https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start 
 

https://geo.osnabrueck.de/emsos
https://geo.osnabrueck.de/emsos
http://www.osnabrueck.de/emsos
https://geo.osnabrueck.de/emsos/?i=start
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ser vor den Brücken des Landwehrbaches staute und es zu einer Überflutung der tieferge-
legten Flächen kam. Da das Fehlen eines intakten Stauwerkes nicht mehr gegeben ist, wäre 
es durchaus sinnvoll, den Rubbenbruchsee seine Funktion eines Regenrückhaltebeckens 
wiederzugeben mit der Maßnahme, dass der Abfluss nach den Richtlinien eines Regenrück-
haltebeckens gebaut wird. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Der Rubbenbruchsee war und 
ist nicht als Regenrückhaltebecken angelegt worden und nicht in den hydraulischen Betrach-
tungen diesbezüglich enthalten. Die Richtlinien für Regenrückhaltebecken können für den 
Rubbenbruchsee nicht ohne erheblichen Aufwand (hydraulische Berechnungen, Sicherung 
etc.) eingehalten werden. Regenrückhaltebecken sind grundsätzlich als technische Bauwer-
ke zu sehen, welche in Osnabrück bestimmten Gestaltungsvorschriften bzw.  
-vereinbarungen unterliegen. Dieses ist bei dem Rubbenbruchsee nicht umsetzbar. 
 
An der vom Antragsteller beschriebenen Stelle befindet sich ein Durchlass, durch welchen 
der Eversburger Landwehrgraben den Fuß- und Radweg unterquert. Es handelt sich hierbei 
aber nicht um ein steuerbares Wehr. 
 
Es ist richtig, dass das Wasser aus dem Rubbenbruchsee in den Landwehrgraben fließt. Es 
sind bisher keine Situationen bekannt oder gemeldet worden, welche auf die befürchteten 
Gefahren schließen lassen. Es ist nicht geplant, die Situation zu verändern, da für derartige 
Überlegungen hydraulische Betrachtungen des gesamten Einzugsgebietes notwendig wä-
ren.  
 
Bei weitergehenden Fragen oder zur Meldung konkreter Gefahren kann der Fachbereich 
Umwelt und Klimaschutz / Untere Wasserbehörde kontaktiert werden. 
 
Es soll dennoch trotz der sich nicht leicht darstellenden Situation überprüft werden, ob eine 
einfache Umsetzung einer solchen Maßnahme machbar wäre, ohne den erheblichen Auf-
wand zu verursachen. Dieses ist darin begründet, dass gute Vorschläge zur Verbesserung 
einer eventuellen Hochwassergefahr immer Berücksichtigung finden sollen. Eine Zusage zur 
Umsetzung kann aber nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gegeben werden. 
   
Ein Bürger befürwortet eine einfache und kostengünstige Lösung für den Notfall. Beim 
Hochwasser Ende August 2010 in Osnabrück standen Brücke und Straße unter Wasser. Die 
ersten Wohnhäuser stadtauswärts an der linken Seite hatten Wasser in den Kellern. 
 
2 f) Straßenreinigungsgebühren für zusätzliche variable Reinigungsgänge  
 (Reinigungsklasse V04) 

Das „Bürgerforum Atter für Umwelt und Soziales e. V.“  teilt mit, dass sich mehrere Bürgerin-
nen und Bürger sich über die neue Gebührenerhebung der Stadt Osnabrück zur Straßenrei-
nigung beschweren, bei der willkürlich 12 Reinigungstage pro Jahr (variable Reinigungsvor-
gänge) zusätzlich angesetzt werden. 
 
Herr Schröder informiert anhand einer Präsentation über die Straßenreinigung in Osnabrück. 
Durch die Umstellung auf die 2-wöchentliche Reinigung in einigen Wohngebieten gab es 
Klagen der Anwohner hinsichtlich der Sauberkeit und zwar im Frühjahr während des Frucht-
falls und im Herbst während des Laubfalls der Bäume. Weiterhin gab es Probleme im Innen-
stadtbereich, da an Sonntagen nicht gereinigt wurde. Die Innenstadt sei das Aushängeschild 
der Stadt und auch ein Wirtschaftsfaktor. Im Zusammenhang mit weiteren Dienststellen und 
Institutionen, z. B. der Osnabrück Marketing-und Tourismus GmbH, werde ein Innenstadt-
pflegekonzept erarbeitet. An Ausfallstraßen in Osnabrück wie z. B. der Wersener Straße 
wurden die Mittelstreifen neu bepflanzt mit Frühjahrsblühern. 
 
Bei der Frage „was ist sauber - was ist verunreinigt“ gebe es unterschiedliche Sichtweisen 
und Ansprüche der Einwohner. Darauf habe der Osnabrücker ServiceBetrieb reagiert. Ein 
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Modell aus den Niederlanden werde nun auch in Osnabrück angewendet. Vorteil nicht nur 
für die Beschäftigten sei eine anschauliche und auch messbare Klassifizierung mit Hilfe von 
Bildern und einer Einteilung in insgesamt fünf Reinigungsklassen. Auch auf die Grünanlagen 
solle dieses System angewendet werden.  
 
Die Straßenreinigung 2017 beinhalte eine Reinigungsklasse für 12 x zusätzliche Reini-
gungsgänge4. Diese Reinigungsgänge würden erfasst und extern geprüft und das Ergebnis 
ausgewertet. Die Reinigung erfolge somit nicht willkürlich.  
 
Herr Schröder gibt weiterhin einen Ausblick auf das Jahr 2018. Die Innenstadtreinigung an  
Sonntagen werde mit zusätzlichem Personal wieder durchgeführt. Zurzeit würden die Stand-
orte und die Inanspruchnahme der im Stadtgebiet aufgestellten Müllbehälter überprüft und 
ggf. durch das Aufstellen größerer Behälter angepasst. Der Osnabrücker ServiceBetrieb 
werde neue und effizientere Kehrmaschinen erhalten, die vor allem das Laubeinsammeln 
erleichtern werden. Der Osnabrücker ServiceBetrieb arbeite daran, das Angebot für die Bür-
ger weiter zu verbessern und dabei möglichst die Gebührenstabilität zu wahren.  
 
2 g) Pläne zur Bebauung des ehemaligen Spielplatzes am Holtkämpers Weg? 

Das „Bürgerforum Atter für Umwelt und Soziales e. V.“  teilt mit, dass Anwohner besorgt sind 
über eine Nachricht, nach der es Planungen der Stadt Osnabrück über eine Bebauung auf 
der Spielfläche am Holtkämpers Weg geben soll, und fragt, ob dies zutrifft. 
 
Herr Schürings teilt mit, dass sich die Verwaltung aktuell nicht mit einer planungsrechtlichen 
Ausweisung zusätzlicher Bauflächen im Bereich der ehemaligen Kinderspielplatzfläche Holt-
kämpers Weg beschäftigt. 
 
2 h) Sachstand zum Vorschlag für einen Zebrastreifen an der Wersener Landstraße in 
 Höhe der Straßen Gut Leye/In der Strothe 

Das „Bürgerforum Atter für Umwelt und Soziales e. V.“ bittet um einen Sachstandsbericht. 
 
Herr Schürings erläutert anhand einer Präsentation die Stellungnahme der Verwaltung:  
Am Donnerstag, den 23. März 2017, ist in den Zeiträumen 7.00 – 9.00, 12.00 – 14.00 und 
16.00 – 18.00 Uhr eine Fußgängerhebung durchgeführt worden. Beobachtet wurde der Be-
reich der Wersener Landstraße um die Kreuzung In der Strothe / Gut Leye. 
 
Von 7.00 – 9.00 Uhr querten hier 21 Fußgänger (alle Erwachsene), von 12.00 – 14.00 Uhr-
querten 30 Fußgänger (alle Erwachsene), von 16.00 – 18.00 querten 24 Fußgänger (davon 4 
Kinder). 
 
Die im entsprechenden Regelwerk „Empfehlung für Fußgängerverkehrsanlagen – EFA“ und 
„Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen - R-FGÜ 2001“ festge-
legte Mindestanzahl für die Anlage eines sogenannten „Zebrastreifens“ von 50 Fußgängern 
in der Spitzenstunde wird hier bei Weitem nicht erreicht. Daher ist die Einrichtung eines Zeb-
rastreifens nicht möglich. 
 

                                                
4
 Straßenreinigungsgebühr 2017 für 12 zusätzliche variable Reinigungsgänge:  

1,13 Euro je lfd. Meter Straßengrundstücksfront jährlich (in der 1. Winterdienstpriorität - Reinigungsklasse V44) 
1,08 Euro je lfd. Meter Straßengrundstücksfront jährlich (in der 2. Winterdienstpriorität - Reinigungsklasse V04) 

Die Straßenreinigungsverordnung sowie die Straßenreinigungsgebührensatzung sind veröffentlicht 
unter www.osnabrueck.de/ortsrecht. 
 
 
 

http://www.osnabrueck.de/ortsrecht
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Herr Schürings betont, dass diese Entscheidung der Sicherheit der Fußgänger diene. Wenn 
es nicht eine Mindestanzahl von querenden Fußgängern gebe, bestehe die Gefahr, dass der 
Zebrastreifen von den Kfz nicht mehr beachtet werde. 
 
Ein Bürger fragt nach den Kosten einer solchen Zählung. 
 
Herr Schürings erläutert, dass dies mit eigenem Personal durchgeführt werde. Solche Zäh-
lungen würden oft durchgeführt bei Hinweisen der Bürger, um ein objektives Datenmaterial  
für das weitere  Vorgehen zu haben. Dabei gebe es bestimmte Kriterien, z. B. keine Zählun-
gen an Sonntagen, in den Schulferien oder während einer Baustellenphase.  
 
Frau Niemann regt an, eine weitere Zählung in der Sommerzeit durchzuführen, wenn der 
Gartenabfallplatz häufig genutzt werde. Den Kindern aus der Strothesiedlung werde oft ver-
boten, die Straße zu überqueren, da es zu gefährlich sei. Auch Erwachsene könnten die Ge-
schwindigkeiten der Fahrzeuge schwer einschätzen. 
 
2 i) Zugewachsener Fluchtweg an der Überführung L 88 in Höhe Leyer Straße/
 Gartenabfallplatz 

Das „Bürgerforum Atter für Umwelt und Soziales e. V.“  stellt Fragen zu den Kontrollen der 
zugewachsenen Fluchtwege. 
 
Frau Strangmann trägt die Stellungnahme der Niedersächsischen Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Osnabrück, Autobahnmeisterei Bohmte, vor: Es 
handelt sich nicht um „Flucht- oder Rettungswege“, sondern Zuwegungen, die den vor Ort 
tätigen Arbeitern den Zugang zur Böschung erleichtern. Diese „Wege“ sind somit nicht öf-
fentlich. Falls auf der L88 ein Unfall geschieht, können selbstverständlich Personen den ge-
samten Bereich der Böschung nutzen, falls sie die Straße verlassen müssen. 
 
Im Jahr 2016 wurden alle Brückenbauwerke im Rahmen einer Brückenbauüberprüfung im 
Zuständigkeitsbereich der o.a. Autobahnmeisterei von Grün freigeschnitten. 
 
In diesem Jahr soll ein Rückschnitt der Gehölze erfolgen, dies ist aber erst im Herbst möglich 
nach Ende der Schonzeiten (Nist- und Brutzeit der Vögel - 1. März bis 30. September). 
 
2 j) Naturdenkmale - Auflagen für Grundstückseigentümer 

Das „Bürgerforum Atter für Umwelt und Soziales e. V.“  fragt, welche Auflagen Grundstücks-
besitzer erhalten, auf deren Grundstücken ein Naturdenkmal in Form eines Baumes oder 
Baumreihe steht. 
 
Herr Schürings trägt die Stellungnahme der Verwaltung vor: Grundsätzlich wird vor der Aus-
weisung eines Naturdenkmales der Eigentümer schriftlich informiert. In dem folgenden ge-
meinsamen Ortstermin werden mögliche Einschränkungen und Verpflichtungen besprochen. 
Anschließend erfolgt per Verordnung die Unterschutzstellung.  
 
Die Beseitigung eines nach § 28 Bundesnaturschutzgesetzes ausgewiesenen Naturdenkma-
les ist ohne Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) nicht zulässig. Auch sind 
alle Handlungen, die die Existenz eines Naturdenkmales gefährden, unzulässig.   
 
Mit Änderung der Gesetzeslage vom 01.03.2010 ging die Wahrnehmung der Verkehrssiche-
rungspflicht von der öffentlichen Hand an den Eigentümer über. D. h. Maßnahmen die der 
Verkehrssicherheit dienen, sind vom Eigentümer selbst zu veranlassen und zu bezahlen. Die 
vorgesehenen Arbeiten sind mindestens drei Werktage vor Durchführung der UNB zu mel-
den. Die Stadt Osnabrück unterstützt jedoch im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch weiterhin 
Eigentümer oder Besitzer bei der Unterhaltung ihres Naturdenkmales.  
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Die Antragstellerin fragt nach dem genauen Wortlaut des § 28 und ob bzw. in welchem Aus-
maß eine Versiegelung unter einem Baum oder der Bau eines Carports unter einem Baum 
zulässig ist. 
 
Anmerkung der Verwaltung zum Protokoll:  
§ 28 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz:  
1) Naturdenkmäler sind rechtsverbindlich festgesetzte Einzelschöpfungen der Natur oder 
entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist  

1.aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder 
2.wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit. 

(2) Die Beseitigung des Naturdenkmals sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können, sind nach Maßgabe nähe-
rer Bestimmungen verboten. 
 
Bei allen geplanten Veränderungen (z. B. Versiegelungen, Abgrabungen etc.) im Bereich 
eines Naturdenkmales ist daher Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Osn-
abrück aufzunehmen, um eine mögliche Beeinträchtigung eines Naturdenkmales zu verhin-
dern. Auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen kann die untere Naturschutzbehör-
de eine Befreiung von den Verbotsbestimmungen der Verordnung erteilen. Hier liegt immer 
eine Einzelfallentscheidung vor, die vor Ort geprüft wird. 
 
2 k) Geänderte Satzung „Erhebung von Sondernutzungsgebühren bei Veranstaltun-
 gen im öffentlichen Raum“ 

Das „Bürgerforum Atter für Umwelt und Soziales e. V.“ hält die in 2016 geänderte Satzung 
der „Sondernutzungsgebühr für Veranstaltungen ohne Gewinn" für viele Vereine, die keine 
öffentlichen Mittel bekommen, für unzumutbar. Für Vereine, die von Mitgliedsbeiträgen, 
Spenden und ausschließlicher ehrenamtlicher Arbeit für das Gemeinwohl arbeiten, wirkt die 
geänderte Satzung unverhältnismäßig und diskriminierend gegenüber den Vereinen, die eine 
öffentliche Förderungen bekommen und aus dieser ihre Gebühren bezahlen. Auch Men-
schen ohne Vereinsstruktur fördern das Gemeinwohl durch Aktivitäten in Ihrem Umfeld (z. B. 
Straßenfest etc.). Eine Gesellschaft ohne ehrenamtliche Menschen kann sich keine Kommu-
ne leisten. Somit müssen kommunalpolitische Entscheidungen entsprechend sensibel über-
dacht werden. Wurde, wie im letzten Bürgerforum Stadtteil Atter gesprochen, die Satzung, 
die Vereine durch unzumutbare Gebühren benachteiligen, aufgehoben? 
 
Frau Strangmann teilt mit, dass der Rat der Stadt Osnabrück in seiner Sitzung am 
14.03.20175 beschlossen hat, dass die Sondernutzungssatzung und die Sondernutzungsge-
bührenordnung so geändert werden soll, dass zukünftig keine Sondernutzungsgebühren 
mehr erhoben werden, wenn eine Veranstaltung ehrenamtlich organisiert wird. Das trifft 
vorwiegend bei Straßen- und Nachbarschaftsfesten zu. 
 
Die Satzung wurde am 31.03. im Amtsblatt veröffentlicht und ist am 01.04. in Kraft getreten. 
 
2 l) Probleme mit dem Schülerbusverkehr in Atter 

Herr Spellbrink berichtet, dass es seit Beginn des Schuljahres Probleme mit dem Schüler-
busverkehr in Atter gibt. Manche Eltern bringen stattdessen ihre Kinder mit dem Auto zur 
Schule. 
 
Herr Dr. Rolfes erläutert, dass zu Schuljahresbeginn die Situation im Schülerbusverkehr an-
fangs für alle Beteiligten angespannt sei. Für kleine Kinder sei das Busfahren zur Schule 
noch ungewohnt und manche Kinder würden nicht an ihrer Haltestelle aussteigen. Daher 
sollten dies die Eltern vor Schuljahresbeginn zusammen mit den Kindern üben. Für die Schu-
len bieten die Stadtwerke Informationsveranstaltungen vor Ort an. 

                                                
5
 Tagesordnungspunkt Ö 7.1 der Ratssitzung; die Sitzungsunterlagen sind einsehbar im Ratsinforma-

tionssystem der Stadt Osnabrück unter www.osnabrueck.de/ris   

http://www.osnabrueck.de/ris
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In diesem Jahr wurden zu Schuljahresbeginn zwei Linien zusammengelegt, die bisher je-
weils nur zu ca. 30 % ausgelastet waren. Da in diesem Bus auch Schüler mitgefahren sind, 
die zu anderen Schulen wollten, war der Bus überfüllt. Daher wurde eine Tour zu den Stand-
orten Erich-Maria-Remarque-Realschule, Gesamtschule Schinkel und Gymnasium In der 
Wüste eingerichtet. Durch diese Umverteilung habe sich die Situation für die Tour zum 
Standort IGS Eversburg entspannt. Auch das Fahrerpersonal bestätigt dies. Gemäß durch-
geführter Zählungen würden in diesem Bus nun ca. 60 Kindern mitfahren, Platz sei für 85 
Fahrgäste. Die Stadtwerke werden nach den Herbstferien die Situation weiter überprüfen, da 
erfahrungsgemäß in den Herbst- und Wintermonaten weniger Schüler mit dem Rad fahren. 
Falls es dann noch oder wieder Probleme gebe, bittet Herr Dr. Rolfes darum, sich direkt zu 
melden. 
 
 

4. Stadtentwicklung im Dialog (TOP 3)  

 
3 a) Verfahren zur Umbenennung von historisch belasteten Straßennamen:  
 Vorschläge für Neubenennung der Giesberg-Bergerhoff-Straße 

zu Beginn der Sitzung, siehe Seite 3 des Protokolls  
 
3 b) Wohnungseinbrüche - Sind Sie in Ihrem Stadtteil noch sicher?  

zu Beginn der Sitzung, siehe Seite 9 des Protokolls  
 
 

5. Anregungen und Wünsche (TOP 4)  

 
4 a) Ehemaliger Oberbürgermeister Dr. Erich Gaertner 

Ein Bürger teilt mit, dass vor einigen Jahren in der Presse über den ehemaligen Oberbür-
germeister von Osnabrück, Dr. Erich Gaertner, berichtet wurde, der kurz vor Kriegsende mit 
weiteren Personen flüchtete; auf dieser Flucht wurde ein Mord begangen. Bis ca. 1985 hing 
im Rathaus in einer Galerie aller ehemaligen Oberbürgermeister auch ein Portrait von Dr. 
Gaertner. Er fragt, ob dieses Bild noch vorhanden ist oder vernichtet wurde. 
 
Ein weiterer Bürger teilt mit, dass das Bild auf Veranlassung des damaligen Oberbürgermeis-
ters Hans-Jürgen Fip aus dem Rathaus entfernt wurde. 
 
4 b) Kosten der Schülerbeförderung 

Frau Niemann spricht die unter TOP 2l angesprochene Schülerbeförderung an. Dabei sollte 
nicht gespart werden, da es sich bei der Schulbildung um eine Investition in die Zukunft han-
dele.  
 
Herr Dr. Rolfes bestätigt diese Aussage. Die Stadtwerke Osnabrück AG müsse dennoch 
wirtschaftlich arbeiten und dies bei Angebotsgestaltung berücksichtigen. 
  
Herr Fillep führt aus, dass für die Stadt Osnabrück die Finanzlage und ein ausgeglichener 
Haushalt wichtig seien. Es gebe viele unterschiedliche Anforderungen und Wünsche, die 
finanziert werden müssten. Für jeden Einwohner erhalte die Kommune eine gewisse Zu-
schusssumme. Eine höhere Einwohnerzahl bringe höhere Einnahmen, die erforderlich seien, 
um die benötigte Infrastruktur für die Bevölkerung zu sichern. Dafür sei auch die Ausweisung 
von weiterem Bauland notwendig.   
 
Ein Bürger führt aus, dass die Kinder in Atter fünf Busstationen fahren müssten und der Bus 
bereits an der ersten Haltestelle belegt sei. Der Schulweg zur Grundschule führe teilweise an 
der Straße entlang an einem Weg, an dem Brennnesseln wachsen würden.  
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Frau Strangmann betont, dass Investitionen für Kinder und Bildung zweifellos wichtig seien, 
aber auch andere Institutionen und Aktivitäten in der Stadt ihre Berechtigung hätten und ge-
fördert würden. 
 
4 c) Buslinienführung in Atter Ortskern 

Eine Bürgerin bittet darum, in den dunklen Jahreszeit abends ab ca. 20 Uhr im Ortskern Atter 
für die Buslinie zusätzlich eine Haltestelle im Bereich der Hochhäuser einzurichten, da Fahr-
gäste sich abends im Dunkeln nicht sicher fühlen würden, wenn sie längere Wege laufen 
müssten.  
 
Herr Dr. Rolfes sagt zu, den Vorschlag überprüfen zu lassen. 
 
 
Frau Strangmann dankt den Besucherinnen und Besuchern des Bürgerforums Stadtteil Atter 
für die rege Beteiligung und den Vertretern der Verwaltung für die Berichterstattung.   
 
Die nächste Sitzung dieses Bürgerforums ist vorgesehen für Dienstag, 17. April 2018, 
19.30 Uhr, Treffpunkt Atterkirche. 
 
 
gez. Hoffmann 
 
 
Protokollführerin 
 
Anlage 

- Bericht aus der letzten Sitzung (zu TOP 1) 
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Bericht aus der letzten Sitzung   TOP 1 

Bürgerforum Sitzungstermin  

Stadtteil Atter  Dienstag, 19.09.2017 

 
Die letzte Sitzung des Bürgerforums Stadtteil Atter fand statt am 28. Februar 2017. Die Ver-
waltung teilt zu den Anfragen und Anregungen Folgendes mit: 
 

 
a)  Sachstand zur Verkehrssituation Wersener Landstraße 

1. Vorschlag für einen Zebrastreifen in Höhe der Straßen Gut Leye/In der 
Strothe 

2. Maßnahmen gegen Geschwindigkeitsüberschreitungen  
(TOP 2h aus der letzten Sitzung) 
 

Zu Nr. 1: Der Sachstand wird in der heutigen Sitzung mitgeteilt, da der Tagesordnungs-
punkt erneut angemeldet wurde. 

Zu Nr. 2: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt hat im Rahmen des „Ver-
kehrsberuhigungs-/Verkehrssicherungsprogramms 2017“ den Bau einer Aufstellfläche für 
ein Messfahrzeug an der Wersener Landstraße beschlossen. Die Planung wird zurzeit 
erstellt. Die Herstellung soll bis Ende des Jahres erfolgen. Ein genauer Termin liegt noch 
nicht fest.  

 


